
Berichtigung [1345 A]
der Bekanntmachung 

eines Beschlusses 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über eine Änderung 
der Richtlinie zur Bestimmung der Befunde 

und der Regelversorgungsleistungen 
für die Festzuschüsse die nach den §§55, 56 

des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 
zu gewähren sind

(Festzuschuss-Richtlinie):
Anpassung der Beträge 

nach §57 Absatz 1 Satz 6 
und Absatz 2�Satz 6 und 7 

in den Abstaffelungen 
nach §55 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 

sowie Absatz 2 SGB V 
zum 1. Januar 2012
Vom 23. Dezember 2011

Die oben genannte Bekanntmachung vom 24. November 2011
(BAnz. S. 4511) wird berichtigt.
In Abschnitt I lautet in Teil B unter der Nummer 7.3 in der 
letzten Spalte „doppelter Festzuschuss“ die Angabe „79,80“ 
richtig wie folgt: „76,80“.

Berlin, den 23. Dezember 2011

Gemeinsamer Bundesausschuss 

Der Vorsitzende 
H e s s

BAnz. Nr. 197 (S. 4655) vom 30.12.2011




